
406 Bayerisches Ärzteblatt 9/2009

BL
Ä

K 
in

fo
rm

ie
rt

Pertussisimpfung im
Erwachsenenalter

Alle Erwachsenen erhalten die nächste 
fällige Tetanus-Diphtherie-Impfung (Td) 
einmalig in Kombination mit der Pertussis-
komponente (Tdap, bzw. bei entsprechender 
Indikation Tdap-IPV). 

Da in den vergangenen Jahrzehnten zuneh-
mend eine Rechtsverschiebung des Erkran-
kungsalters an Pertussis ins Jugend- bzw. 
Erwachsenenalter zu beobachten war, will 
die STIKO mit dieser Empfehlung die Krank-
heitslast bei den Erwachsenen reduzieren. Von 
dieser Empfehlung profitieren zusätzlich die 
noch ungeschützten Säuglinge, bei denen die 
Erkrankung an Keuchhusten einen besonders 
schweren Verlauf nehmen kann.

Es besteht bereits seit Jahren die Empfehlung 
bei Frauen mit Kinderwunsch und Erwach-
senen im engen häuslichen Umfeld von Neu-
geborenen eine Indikationsimpfung gegen 
Keuchhusten durchzuführen (Kokonstrategie).
Ebenso eine B-Impfung auf Grund eines er-
höhten beruflichen Risikos für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen sowie in Gemeinschaftsein-
richtungen. Auch hier wird durch die allgemein 
gehaltene Empfehlung in den neuen Empfeh-
lungen eine breitere Anwendung der Impfung 
ermöglicht.

Die Pertussis-Indikationsimpfung orientiert 
sich nur noch an der Impfanamnese, das heißt 
bei entsprechender Indikation erfolgt zehn 
Jahre nach der letzten Pertussisimpfung ein 
Booster, unabhängig von einer früher durch-
gemachten Erkrankung. In Ermangelung eines 
Einzelkomponentenimpfstoffes als Tdap/Tdap-
IPV.

Der Warnhinweis „möglichst nicht früher als 
fünf Jahre nach vorhergehender Tetanus-
Diphtherie-Impfung“ entfällt in den neuen 
Impfempfehlungen. Es ist inzwischen gut durch 
Studien belegt, dass ein kürzerer Impfabstand 
ohne erhöhtes Risiko für den Patienten möglich 
ist.

Varizellenimpfung 

Seit 2004 empfiehlt die STIKO die allgemeine 
Varizellenimpfung im Kindesalter. 

In Deutschland sind zwei monovalente Impf-
stoffe gegen Varizellen zugelassen, sowie ein 
4-valenter Masern-Mumps-Röteln-Varizellen- 
Impfstoff (MMRV).

Die erste Impfdosis sollte im Alter von elf bis 
14 Monaten gegeben werden, die zweite in An-
lehnung an die MMR-Impfempfehlung im Alter 
von 15 bis 23 Monaten. Der Abstand zwischen 
beiden Impfdosen sollte auf keinen Fall unter 
vier Wochen liegen.

Die Fachinformationen der beiden monova-
lenten Impfstoffe (Varivax®, Varilrix®) sind im 
Herbst 2008 auf ein Zwei-Dosenschema unab-
hängig vom Alter des Impflings geändert wor-
den, der MMRV-Impfstoff (Priorix-Tetra®) soll 
ebenfalls in zwei Dosen gegeben werden.

Bei allen Kindern und Jugendlichen, die bisher 
einmal gegen Varizellen geimpft wurden, wird 
eine zweite Impfung nachgeholt. Diese zweite 
Dosis eines Varizellenimpfstoffes soll Varizel-
lenausbrüche und Durchbruchserkrankungen 
reduzieren. Daten, die die Steigerung der Effek-
tivität der Impfung durch ein Zwei-Dosensche-
ma belegen, liegen aus den USA vor sowie von 
Ausbruchsuntersuchungen aus Deutschland 
im Rahmen der Sentinel-Surveillance der Ar-
beitsgemeinschaft Masern-Varizellen (AGMV-
Sentinel).

Für Jugendliche zwischen neun bis 17 Jahren, 
die keine Varizellenerkrankung durchgemacht 
haben und keine Impfung aufweisen, gilt seit 
Jahren eine Standardimpfempfehlung gegen 
Varizellen. 

Pneumokokkenimpfung

Für ältere Personen ab dem 60. Lebensjahr 
empfiehlt die STIKO neben der jährlichen Imp-
fung gegen Influenza eine Impfung gegen 
Pneumokkken mit dem 23-valenten Pneumo-
kokken-Polysaccharidimpfstoff. Bis 2007 wur-
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Monaten mit einem MenC–Konjugatimpfstoff 
geimpft werden. Bei Infektionen durch die Se-
rogruppe W135 oder Y kommt der 4-valente 
Impfstoff (Mencevax®) zur Anwendung, der ab 
dem Alter von 24 Monaten zugelassen ist. Bei 
Infektionen durch die Serogruppe A sollte ein 
Polysaccharidimpfstoff (Meningokokkenimpf-
stoff A+CMerieux® oder Mencevax ACWY®) 
ab einem Alter von sechs bzw. drei Monaten 
zur Anwendung kommen. Die postexpositio-
nelle Chemoprophylaxe für Personen in engem 
Kontakt zu einem Patienten mit invasiver Me-
ningokokkeninfektion bleibt unverändert be-
stehen.

Die ausführlichen Begründungen für die geän-
derten Impfempfehlungen sind im Epidemiolo-
gischen Bulletin Nr. 31/32/33/2009 unter www.
rki.de (Infektionsschutz/Epidemiologisches Bul-
letin) nachzulesen. Ebenso die ausführlichen 
Literaturangaben.

Influenza A/H1N1

Nachdem erste Fälle mit dem neuen Virus A/
H1N1 im April 2009 in Mexiko und USA auf-
traten, kam es zu einer raschen Ausbreitung 
des Virus auf Grund von Mensch-zu–Mensch-
Übertragung. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat deshalb am 11. Juni 2009 die Phase 
sechs der Pandemieplanung ausgerufen.

Die bisher in Deutschland aufgetretenen Fälle 
verliefen mild mit Symptomen vergleichbar der 
saisonalen Grippe. Die epidemiologischen Zah-
len zeigen, dass vor allem jüngere Altersgrup-
pen erkranken. Es wird eine Teilimmunität der 
älteren Personen durch eine frühere Pandemie 
diskutiert.

Die letzte Entscheidung über die Impfstrate-
gie wer, wann und durch wen geimpft werden 
soll, ist noch nicht gefallen. Es wird daher auf 
eine spätere Veröffentlichung im Bayerischen 
Ärzteblatt im Herbst 2009 verwiesen.

Die Empfehlung zur saisonalen Influenzaimp-
fung wird davon nicht betroffen, sondern 
sollte als Standardimpfung der Senioren ab 
dem 60. Lebensjahr sowie als Indikationsimp-
fung bei entsprechendem Grundleiden bei Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen durchge-
führt werden.
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de eine regelmäßige Wiederholungsimpfung 
empfohlen. Da dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
vermehrt Nebenwirkungen – insbesondere 
nach Auffrischimpfungen - gemeldet worden 
waren, wurde seit 2007 die Boosterung nur 
noch für Personen mit einem erhöhten Risiko 
für schwere Pneumokokkeninfektionen emp-
fohlen.

Die aktuellen Impfempfehlungen (Stand Juli 
2009) enthalten jetzt die einmalige Impfung 
mit einem 23-valenten Pneumokokken–Poly-
saccharidimpfstoff als Standardimpfung bei 
Personen > 60 Jahren, sowie eine Indikati-
onsimpfung für Kinder ab dem vollendeten 
zweiten Lebensjahr, Jugendliche und Erwach-
sene mit erhöhtem Risiko in Folge einer Grund-
krankheit.

 Angeborene oder erworbene Immundefekte 
bei ausreichender B- und T-zellulärer Rest-
funktion

 Herz-Kreislauferkrankungen

 Krankheiten der Atmungsorgane

 Diabetes mellitus oder andere
 Stoffwechselerkrankungen

 Chronische Nierenkrankheiten/
 nephrotisches Syndrom

 Neurologische Krankheiten

Die Wiederholungsimpfung nach fünf Jahren 
bei Erwachsenen bzw. mindestens drei Jahren 
bei Kindern unter zehn Jahren wird jetzt nur 
noch für Patienten mit angeborenen oder er-
worbenem Immundefekt bei ausreichender T- 
und B-zellulärer Restfunktion sowie bei chro-
nischen Nierenkrankheiten und nephrotischem 
Syndrom empfohlen.

Bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr sollte 
vor der Polysaccharidimpfung immer eine 
Pneumokokkenkonjugatimpfung (seit 2006 
Standardimpfung für Säuglinge) durchgeführt 
werden. Der Mindestabstand zur vorausgegan-
genen Konjugatimpfung beträgt zwei Monate.

In der Tabelle 2 der aktuellen STIKO-Empfeh-
lungen wird eine postexpositionelle Impfung 
gegen Meningokokken für Personen mit engem 
Kontakt zu einem an einer impfpräventablen 
invasiven Meningokokkeninfektion Erkrank-
ten empfohlen. Bei Infektionen durch Me-
ningokokken der Serogruppe C sollte ab zwei 
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